
80333 München 16.04.2026
Katharina-von - Bora - St raße 4

Finanzamt München

Steuernummer 143/237/03745
(Bitte bei Rückfragen und Zahlungen angeben) Telefon 089 1252-7115

Finanzamt, 80275 München

PSP GmbH 
Steuerberatungsges. 
Ludwigstr. 14 
83646 Bad Tölz

Besehe i d
für 2024 über 

Körperschaft steuer 

und Solidaritätszuschlag

Für
Ashoka Deutschland gGmbH
Prinzregentenplatz 10 , 81675 München

Festsetzung und Abrechnung

Art der Festsetzung
Der Bescheid ist nach § 164 Abs. 2 AO geändert. Der Vorbehalt der Nachprüfung bleibt bestehen.

Festsetzung

Körperschaft - 
steuer 

€

Solidaritäts-
zuschlag 

€

Insgesamt

€

Festgesetzt werden 
anzurechnender

2.622,00 144,21 2.766,21

Solidaritätszuschlag 
anzurechnende

0,68

Kapitalertragsteuer 13,00
verbleibende Beträge 2.609,00 143,53 2.752,53

Abrechnung 
(Stichtag: 08.04.2026)

Abzurechnen sind 2.609,00 143,53 2.752,53
Bereits getiIgt/ausgezahlt 0,00 0,00 0,00

Noch zu zahlen 2.609,00 143,53 2.752,53

Bitte zahlen Sie 
sofort (soweit noch nicht getilgt)

die am 09.04.2026 in Höhe von 
fällig gewordenen Beträge

2.609,00* 143,53* 2.752,53

Aufgrund des erteilten Mandats werden die mit * gekennzeichneten Beträge zum Fälligkeitstag 
vom Konto DE89XXXXXXXXXXXXXX6900 bei
GLS Gemeinschaftsbk Bochum unter Bezug auf die Mandatsreferenznummer
BY858618862958 / Gläubiger-ID DE13ZZZ00000076365 durch Lastschrift eingezogen.
Ein Einzug der Beträge kann nicht mehr erfolgen, wenn Ihr SEPA-Mandat innerhalb von 36 Monaten 
nach der letztmaligen Nutzung nicht erneut verwendet wurde.

Die Hinweise im Zusammenhang mit der Steuerbefreiung ergeben sich aus der Anlage zum Bescheid.

***** Fortsetzung siehe Seite 2 *****

Finanzkasse München
Waldesruhweg 9, 94227 Zwiesel

Weitere Informationen auf der letzten Seite oder im 
Internet unter www.finanzamt.bayern.de

Zahlungsempfänger: Freistaat Bayern 
BBk München
IBAN DE05 7000 0000 0070 0015 06 BIC MARKDEF1700
BayernLB München
IBAN DE37 7005 0000 0000 0249 62 BIC BYLADEMMXXX
UniCredit Bank-HypoVereinbk
IBAN DE78 7002 0270 0000 0801 20 BIC HYVEDEMMXXX

Form.Nr. 005323 G 001023403 Rt. 08.04.2026 KSt 2024

http://www.finanzamt.bayern.de




Steuernummer 143/237/03745 Seite 3

Bescheid für 2024 
vom 16.04.2026

über Körperschaft steuer und Solidaritätszuschlag

Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung
Bitte leisten Sie alle Zahlungen unbar auf eines der angegebenen Konten des Finanzamts. Vergessen 
Sie dabei bitte nicht, als Verwendungszweck die Steuernummer, die Steuerart und den Zeitraum anzu-
geben, für die/den Sie die Zahlung entrichten.
Wenn Sie die Steuern nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages zahlen, ist für jeden angefangenen 
Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 X des auf volle 50 € abgerundeten rückständigen 
Steuerbetrags zu entrichten.
Bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto des Finanzamts gilt die Zahlung an dem Tag als 
wirksam geleistet, an dem der Betrag dem Finanzamt gutgeschrieben wird.
Sie können auch die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren erklären. Vordrucke hierfür erhalten 
Sie bei Ihrem Finanzamt oder im Internet (Internetadresse siehe erste Seite unten). Fällige zu 
entrichtende Beträge werden in diesem Fall von Ihrem Girokonto abgebucht.
Soweit Sie das Finanzamt bereits zum Einzug der Beträge von Ihrem Girokonto ermächtigt haben oder 
noch ermächtigen, brauchen Sie für die Zahlung nicht selbst Sorge zu tragen, weil die zu 
entrichtenden Beträge von Ihrem Girokonto abgebucht werden; als Einzahlungstag güt dabei in der 
Regel der Fälligkeitstag.
Ein Einzug der Beträge kann nicht mehr erfolgen, wenn Ihr SEPA-Mandat innerhalb von 36 Monaten 
nach der letztmaligen Nutzung nicht erneut verwendet wurde.

Datenschutzhinweis
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre 
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen 
entnehmen Sie bitte dem allgemeinen informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses 
Informationsschreiben finden sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder 
erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

— weitere Informationen -------------------------------------------------------------------------------------

Öffnungszeiten:

Mo-Mi 7:30-16:00, Do. 10-18,Fr.7:30-12:30

Nahverkehrsanb i ndung:
Katharina-von-Bora-Str. 4: S-Bahn: Station Stachus -Tram 27: Station Ottostr.
U-Bahn (Linie 2): Station Königsplatz
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Finanzamt München 80333 München 16.04.2026
Katharina-von-Bora-Straße 4

Steuernummer 143/Z37/03745 
(Bitte bei Rückfragen und Zahlungen angeben) Telefon 089 1252-7115

Finanzamt, 80275 München

PSP GmbH 
Steuerberatungsges. 
Ludwigstr. 14 
83646 Bad Tölz

Anlage Bescheid
für 2024 zur 

Körperschaft steuer

Für
Ashoka Deutschland gGmbH
Prinzregentenplatz 10 , 81675 München

Feststellung
Umfang der Steuerbefreiung
Die Körperschaft ist teilweise nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit.

Hinweise zu steuerbegünstigten Zwecken
Die Körperschaft fördert im Sinne der §§ 51 ff. AO ausschließlich und unmittelbar folgende 
gemeinnützige Zwecke:
- Förderung von Wissenschaft und Forschung (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO)
- Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und

der öffentlichen Gesundheitspflege (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 AO)
- Förderung der Jugendhilfe (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AO)
- Förderung der Altenhilfe (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AO)
- Förderung der Erziehung (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO)
- Förderung der Volks- und BerufsbiIdung

einschließlich der Studentenhilfe (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO)
- Förderung des Umweltschutzes einschließlich des Klimaschutzes (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 AO)
- Förderung des Wohlfahrtswesens (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 AO)
- Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, 

für Flüchtlinge und Vertriebene (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 AO)
- Förderung der Hilfe für Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschädigte

und Kriegsgefangene (§52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 AO)
- Förderung der Hilfe für Zivilbeschädigte und behinderte Menschen (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 AO) 
- Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des 

Völkerverständigungsgedankens (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 AO)
- Förderung der Entwicklungszusammenarbeit (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 15 AO)
- Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschütz (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 16 AO)
- Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 18 AO)
- Förderung der Kriminalprävention (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 20 AO)

Hinweis zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen
Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet 
werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 EStDV) auszu-
stellen. Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen im 
Internet unter https://www.formulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung.
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Finanzkasse München
Waldesruhweg 9, 94227 Zwiesel

Weitere Informationen auf der letzten Seite oder im 
Internet unter www.finanzamt.bayern.de

***** Fortsetzung siehe Seite 2 *****

Zahlungsempfänger: Freistaat Bayern 
BBk München
IBAN DE05 7000 0000 0070 0015 06 BIC MARKDEF1700
BayernLB München
IBAN DE37 7005 0000 0000 0249 62 BIC BYLADEMMXXX
UniCredit Bank-HypoVereinbk
IBAN DE78 7002 0270 0000 0801 20 BIC HYVEDEMMXXX
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Zuwendungsbestätigungen für spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden, 
wenn das Datum dieser Anlage nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist 
ist taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 AO).

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen und fehlverwendeten Zuwendungen
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder veran-
lasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten 
Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene steuer. Dabei wird die entgangene Einkommen-
steuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewerbesteuer pauschal mit 15% der Zuwen-
dung angesetzt (§ 10b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG).

Hinweise zum Kapitalertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2027 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom Kapital-
ertragsteuerabzug nach § 44a Abs. 4 und 7 Satz 1 Nr. 1 sowie Abs. 4b Satz 1 Nr. 3 und
Abs. 10 Satz 1 Nr. 2 EStG die Vorlage dieser Anlage oder die Überlassung einer Kopie dieser 

Anlage aus. Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer 
nach § 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG durch das depotführende Kredit-, Finanzdienstleistungs-
oder Wertpapierinstitut.

Die Vorlage dieser Anlage zum Bescheid ist unzulässig, wenn die Erträge in einem wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.

Anmerkungen
Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen auch in Zukunft von der tat-
sächlichen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. im Rahmen ei-
ner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschließliche 
und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen der 
Satzung beachten.
Dies muss auch künftig durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und Ausgab-
en, Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der Rück-
lagen) nachgewiesen werden (§ 63 AO).

— weitere Informationen -------------------------------------------------------------------------------------

Öffnungszeiten:

Mo-Mi 7:30-16:00, Do. 10-18,Fr.7:30-12:30

Nahverkehrsanbindung: 
Katharina-von-Bora-Str. 4: S-Bahn: Station Stachus -Tram 27: Station Ottostr. 
U-Bahn (Linie 2): Station Königsplatz


